25. JUNI 1992 - Gesetz über den Landversicherungsvertrag
(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006)
Konsolidierung

Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- das Gesetz vom 16. März 1994 zur Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten,

- das Gesetz vom 7. Januar 2002 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- die Artikel 6 und 7 des Gesetzes vom 2. August 2002 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. November 1989 über die Haftpflichtversicherung in Bezug auf Kraftfahrzeuge und zur Abänderung der Artikel 29 und 31 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- die Artikel 9 bis 11 des Gesetzes vom 22. August 2002 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen über die Haftpflichtversicherung in Bezug auf Kraftfahrzeuge (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- das Gesetz vom 22. August 2002 über die Rechte des Patienten (Belgisches Staatsblatt vom 19. November 2003),

- Artikel 28 des Königlichen Erlasses vom 25. März 2003 zur Ausführung von Artikel 45 § 2 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen (Belgisches Staatsblatt vom 19. Oktober 2004),

- das Gesetz vom 21. Mai 2003 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag und des Gesetzes vom 12. Juli 1976 über die Wiedergutmachung bestimmter durch Naturkatastrophen an Privatgütern verursachter Schäden (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006), 

- die Artikel 34 bis 36 des Gesetzes vom 24. August 2005 zur Umsetzung verschiedener Bestimmungen der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen und der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- das Gesetz vom 17. September 2005 zur Abänderung, was die Versicherung gegen Naturkatastrophen betrifft, des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag und des Gesetzes vom 12. Juli 1976 über die Wiedergutmachung bestimmter durch Naturkatastrophen an Privatgütern verursachter Schäden (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Dezember 2005 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 10. August 2006),

- Artikel 33 des Gesetzes vom 22. Februar 2006 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag und des Gesetzes vom 27. März 1995 über die Versicherungsvermittlung und den Vertrieb von Versicherungen (Belgisches Staatsblatt vom 1. Dezember 2006),

- die Artikel 98 und 99 des Gesetzes vom 20. Juli 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 14. Dezember 2006),

- die Artikel 6 und 7 des Gesetzes vom 1. März 2007 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (III) (Belgisches Staatsblatt vom 8. August 2007),

- das Gesetz vom 20. Juli 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag in Bezug auf private Krankenversicherungsverträge (Belgisches Staatsblatt vom 18. Juni 2008),

- Artikel 20 des Gesetzes vom 8. Juni 2008 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I) (Belgisches Staatsblatt vom 22. Dezember 2008),

- das Gesetz vom 17. Juni 2009 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag in Bezug auf Krankenversicherungsverträge und des Gesetzes vom 20. Juli 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag in Bezug auf private Krankenversicherungsverträge (Belgisches Staatsblatt vom 16. September 2009),

- das Gesetz vom 21. Januar 2010 zur Abänderung des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag hinsichtlich der Restschuldversicherung für Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko (Belgisches Staatsblatt vom 1. September 2010),

- die Artikel 41 bis 44 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) (Belgisches Staatsblatt vom 28. April 2011),
- Artikel 15 des Königlichen Erlasses vom 19. Dezember 2010 zur Ausführung von Artikel 84 des Gesetzes vom 31. Januar 2009 über die Kontinuität der Unternehmen (Belgisches Staatsblatt vom 30. Mai 2011),
- das Gesetz vom 26. November 2011 zur Abänderung von Artikel 138bis-6 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag (Belgisches Staatsblatt vom 7. Juni 2012),

- das Gesetz vom 13. Januar 2012 zur Einfügung eines Artikels 110/1 in das Gesetz vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag, was die Bestimmung des Begünstigten eines Lebensversicherungsvertrags betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 5. April 2012),
- das Gesetz vom 10. Dezember 2012 zur Abänderung des Artikels 124 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag, was die Herabsetzung des Kapitals einer Lebensversicherung im Fall einer Erbschaft betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2013),
- das Gesetz vom 11. Juli 2013 zur Abänderung des Zivilgesetzbuches, was die dinglichen Sicherheiten auf beweglichen Gütern betrifft, und zur Aufhebung verschiedener Bestimmungen in diesem Bereich (Belgisches Staatsblatt vom 14. August 2013),

- Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2013 zur Verstärkung des Schutzes der Nutzer von Finanzprodukten und -dienstleistungen und zur Stärkung der Befugnisse der Autorität Finanzielle Dienste und Märkte und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I) (Belgisches Staatsblatt vom 11. Februar 2014),
- Artikel 347 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen (Belgisches Staatsblatt vom 4. Mai 2015),
- Artikel 692 des Gesetzes vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen (Belgisches Staatsblatt vom 27. Januar 2017).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.
25. JUNI 1992 - Gesetz über den Landversicherungsvertrag
TITEL 1
Der Landversicherungsvertrag im Allgemeinen
KAPITEL 1
Einleitende Bestimmungen
Artikel 1
Begriffsbestimmungen

Im Sinne des vorliegenden Gesetzes versteht man unter:


A.
Versicherungsvertrag:

einen Vertrag, aufgrund dessen eine Partei, der Versicherer, sich gegen Zahlung einer festen oder veränderlichen Prämie gegenüber einer anderen Partei, dem Versicherungsnehmer, verpflichtet, eine im Vertrag bestimmte Leistung zu erbringen, wenn ein ungewisses Ereignis eintritt, wobei es im Interesse des Versicherten beziehungsweise des Begünstigten liegt, dass dieses Ereignis nicht eintritt,


B.
Versichertem:

a)
bei einer Schadenversicherung: die Person, die durch die Versicherung gegen Vermögensverluste abgesichert ist,


b)
bei einer Personenversicherung: die Person, die dem Risiko, dass das versicherte Ereignis eintritt, ausgesetzt ist,


C.
Begünstigtem:

die Person, zu deren Gunsten Versicherungsleistungen bestimmt sind,


D.
Geschädigtem:

bei einer Haftpflichtversicherung die Person, der Schaden zugefügt worden ist, für den der Versicherte haftet,


E.
Prämie:

jede Art von Vergütung, die der Versicherer als Gegenleistung für seine Verbindlichkeiten verlangt,


F.
Versicherungsleistung:

den Betrag oder den Dienst, den der Versicherer in Ausführung des Versicherungsvertrags zu zahlen beziehungsweise zu leisten hat,


G.
Schadenversicherung:

die Versicherung, bei der die Versicherungsleistung von einem ungewissen Ereignis abhängig ist, durch das dem Vermögen einer Person Schaden zugefügt wird,


H.
Personenversicherung:

die Versicherung, bei der die Versicherungsleistung oder die Prämie von einem ungewissen Ereignis abhängig ist, durch das das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die familiäre Lage einer Person beeinträchtigt wird,


I.
Versicherung mit Entschädigungscharakter:

die Versicherung, bei der der Versicherer sich verpflichtet, die Leistung zu erbringen, die notwendig ist, um einen Schaden, den der Versicherte erlitten hat oder für den er haftet, ganz oder teilweise zu ersetzen,


J.
Versicherung mit Pauschalcharakter:

die Versicherung, bei der die Leistung des Versicherers nicht vom Ausmaß des Schadens abhängig ist,


K.
Versicherungsantrag:

ein Formular des Versicherers, anhand dessen er anbietet, das Risiko auf Antrag des Versicherungsnehmers vorläufig zu übernehmen,


L.
Versicherungsvorschlag:

ein Formular des Versicherers, das vom Versicherungsnehmer auszufüllen ist und dazu bestimmt ist, den Versicherer über die Art der Verrichtung und über die Begebenheiten und Umstände zu unterrichten, die für ihn Angaben zur Beurteilung des Risikos sind,


M.
vorunterzeichneter Police:

eine Versicherungspolice, die im Voraus vom Versicherer unterzeichnet worden ist und das Angebot enthält, einen Vertrag abzuschließen unter den in der Police beschriebenen Bedingungen, die eventuell durch die Spezifikationen, die der Versicherungsnehmer an den zu diesem Zweck vorgesehenen Stellen angibt, ergänzt werden,


N.
Herabsetzung bei Versicherungen mit Entschädigungscharakter:

die Sanktion, durch die der Versicherer seine Leistung aufgrund eines Verstoßes des Versicherungsnehmers oder des Versicherten gegen eine der aus dem Versicherungsvertrag hervorgehenden Verpflichtungen kürzt.

Art. 2
Anwendungsbereich

§ 1 - Vorliegendes Gesetz findet Anwendung auf alle Landversicherungen, sofern nicht durch besondere Gesetze davon abgewichen wird.


[Es findet weder Anwendung auf Rückversicherungen noch auf Versicherungen von Gütertransporten, mit Ausnahme von Gepäck- und Umzugsversicherungen.]


§ 2 - Vorliegendes Gesetz findet Anwendung auf Versicherungsvereinigungen auf Gegenseitigkeit.


Um den Besonderheiten dieser Versicherungsform Rechnung zu tragen, kann der König jedoch die Bestimmungen angeben, die nicht auf diese Versicherungsvereinigungen anwendbar sind, und die Modalitäten festlegen, gemäß denen andere Bestimmungen wohl auf sie Anwendung finden.

[§ 3 - Vorliegendes Gesetz findet Anwendung auf die in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6, 7 und 8 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassen​landesverbände erwähnten Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit.


Um den Besonderheiten dieser Versicherungsform Rechnung zu tragen, kann der König jedoch die Bestimmungen angeben, die nicht auf diese Versicherungsgesellschaften anwendbar sind, und die Modalitäten festlegen, gemäß denen andere Bestimmungen wohl auf sie Anwendung finden.]

[Art. 2 § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 1 des G. vom 16. März 1994 (B.S. vom 4. Mai 1994); § 3 eingefügt durch Art. 41 des G. (I) vom 26. April 2010 (B.S. vom 28. Mai 2010)]
Art. 3
Verbindliche Regeln

Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sind verbindlich, außer wenn aus ihrem Wortlaut hervorgeht, dass durch Sondervereinbarungen von ihnen abgewichen werden kann.

[KAPITEL 2 - […]

[Kapitel 2 mit den Artikeln 4 bis 36 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 4 - 36 - […]]
[KAPITEL 3 - […]
[Kapitel 3 mit den Artikeln 37 bis 47 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 37 - 47 - […]]
[KAPITEL 4 - […]
[Kapitel 4 mit den Artikeln 48 bis 50 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 48 - 50 - […]]

[TITEL 2 - […]
[Titel 2 mit den Artikeln 51 bis 93 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 51 - 93 - […]]

TITEL 3
Personenversicherungen
[KAPITEL 1 - […]
[Kapitel 1 mit den Artikeln 94 bis 96 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 94 - 96 - […]]

KAPITEL 2
Lebensversicherungsverträge

Abschnitt 1 - […]
[Überschrift von Abschnitt 1 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
Art. 97
Anwendungsbereich

Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf alle Personenversicherungsverträge, in denen der Eintritt des versicherten Ereignisses nur von der menschlichen Lebensdauer abhängt. Diese Versicherungen haben ausschließlich Pauschalcharakter.

Art. 98 - […]
[Art. 98 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Abschnitt 2 - […]
[Abschnitt 2 mit den Artikeln 99 bis 102 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 99 - 102 - […]]
[Abschnitt 3 - […]
[Abschnitt 3 mit den Artikeln 103 bis 105 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 103 - 105 - […]]
[Abschnitt 4 - […]
[Abschnitt 4 mit den Artikeln 106 bis 120 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 106 - 120 - […]]
[Abschnitt 5 - […]
[Abschnitt 5 mit den Artikeln 121 bis 126 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 121 - 126 - […]]
Abschnitt 6
Versicherung zwischen Ehepartnern, die in Gütergemeinschaft leben
Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
Art. 127
Versicherungsleistungen

Die Begünstigung aus der Versicherung, die ein in Gütergemeinschaft lebender Ehepartner zugunsten des anderen Ehepartners oder zu seinen Gunsten abgeschlossen hat, ist ein Sondergut des begünstigten Ehepartners.

Art. 128
Ausgleich für Prämienzahlungen

Ein Ausgleich zugunsten des Gesamtgutes wird nur geschuldet, sofern die Prämienzahlungen, die zu Lasten des Gesamtgutes getätigt worden sind, dessen Möglichkeiten offensichtlich übersteigen.

[Unterabschnitt 2 - […]
[Unterabschnitt 2 mit den Artikeln 129 bis 135 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 129 - 135 - […]]
[KAPITEL 3 - […]
[Kapitel 3 mit den Artikeln 136 bis 138 aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G.  vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 136 - 138 - […]]
[Kapitel 4 - […]
[Kapitel 4 mit den Artikeln 138bis-1 bis 138bis-11 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 20. Juli 2007 (B.S. vom 10. August 2007) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G.  vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]

Art. 138bis-1 - 138bis-11 - […]]
[KAPITEL 5 - […]
[Unterteilung Kapitel 5 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-1 - […]]
[Art. 138ter-1 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-2 - […]]
[Art. 138ter-2 eingefügt durch Art. 4 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-3 - […]]
[Art. 138ter-3 eingefügt durch Art. 5 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-4 - […]]
[Art. 138ter-4 eingefügt durch Art. 6 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-5 - […]]
[Art. 138ter-5 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-6 - […]]
[Art. 138ter-6 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-7 - […]]
[Art. 138ter-7 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-8 - […]]
[Art. 138ter-8 eingefügt durch Art. 10 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-9 - […]]
[Art. 138ter-9 eingefügt durch Art. 11 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-10 - […]]
[Art. 138ter-10 eingefügt durch Art. 12 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-11 - […]]
[Art. 138ter-11 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-12 - […]]
[Art. 138ter-12 eingefügt durch Art. 14 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
[Art. 138ter-13 - […]]
[Art. 138ter-13 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010) und aufgehoben durch Art. 347 dritter Gedankenstrich des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
TITEL 4
Schlussbestimmungen
Art. 139
Strafbestimmungen

§ 1 - Mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren und mit einer Geldbuße von 1.000 bis zu 10.000 [EUR] oder mit nur einer dieser Strafen wird belegt:


1. wer als Versicherer oder Beauftragter eines Versicherers Verträge abschließt oder abzuschließen versucht, die aufgrund der Artikel 43, 51 oder 96 nichtig sind,


2. wer als Agent, Makler oder Mittelsperson beim Abschluss solcher Verträge vermittelt,


[…].

§ 2 - Alle Bestimmungen von Buch I des Strafgesetzbuches, Kapitel VII und Artikel 85nicht ausgenommen, finden Anwendung auf die in § 1 erwähnten Verstöße.


§ 3 - Unternehmen haften zivilrechtlich für die Geldbußen, zu denen ihre Verwalter, Direktoren, Geschäftsführer oder Beauftragten in Anwendung von § 1 verurteilt werden.

[Art. 139 § 1 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000); § 1 einziger Absatz frühere Nummer 3 eingefügt durch Art. 16 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010), selbst aufgehoben durch Art. 342 des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014)]
Art. 140
[Kontrolle der Einhaltung des Gesetzes
Die in Artikel 44 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen erwähnte [Autorität Finanzielle Dienste und Märkte] ist mit der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse beauftragt.

In Abweichung vom vorhergehenden Absatz ist das in Artikel 49 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände erwähnte Kontrollamt der Krankenkassen mit der Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse in den in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6, 7 und 8 des vorerwähnten Gesetzes vom 6. August 1990 erwähnten Versicherungsge​sellschaften auf Gegenseitigkeit beauftragt.


Die [Autorität Finanzielle Dienste und Märkte] und das Kontrollamt der Krankenkassen schließen ein Zusammenarbeitsabkommen, durch das unter anderem der Informationsaustausch und die einheitliche Anwendung des Gesetzes geregelt werden.]

[Wenn die FSMA feststellt, dass ein Versicherungsunternehmen, ein Versicherungsvermittler oder ein Schadenregulierungsbüro die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes oder seiner Ausführungserlasse und -verordnungen nicht einhält, kann sie die betreffende Person oder das betreffende Unternehmen auffordern, sich binnen der von ihr bestimmten Frist den Vorschriften anzupassen, unbeschadet der Möglichkeit zur Anwendung [von Artikel 504 des Gesetzes vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen].]

[Unbeschadet der anderen durch das Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kann die FSMA, wenn sich die Person oder das Unternehmen, der beziehungsweise dem sie eine Aufforderung erteilt hat, bei Ablauf vorerwähnter Frist den Vorschriften nicht angepasst hat und unter der Bedingung, dass die Person oder das Unternehmen ihre beziehungsweise seine Verteidigungsmittel geltend machen konnte:


1. ein Zwangsgeld auferlegen, das pro Kalendertag Verzug 50.000 EUR und bei Missachtung ein und derselben Aufforderung 2.500.000 EUR nicht übersteigen darf,


2. ihren Standpunkt in Bezug auf den betreffenden Verstoß oder die betreffende Unzulänglichkeit veröffentlichen.


Unbeschadet der anderen durch das Gesetz vorgesehenen Maßnahmen kann die FSMA, wenn sie seitens eines Versicherungsunternehmens, eines Versicherungsvermittlers oder eines Schadenregulierungsbüros einen Verstoß gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes oder seiner Ausführungserlasse und -verordnungen feststellt, dem Zuwiderhandelnden eine administrative Geldbuße auferlegen, die für ein und dieselbe Tat oder für ein und dieselbe Gesamtheit von Taten 2.500.000 EUR nicht übersteigen darf.


In Anwendung des vorliegenden Artikels auferlegte Zwangsgelder und Geldbußen werden von der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung zugunsten der Staatskasse eingenommen.]
[Art. 140 ersetzt durch Art. 42 des G. (I) vom 26. April 2010 (B.S. vom 28. Mai 2010); Abs. 1 und 3 abgeändert durch Art. 331 Abs. 1 des K.E. vom 3. März 2011 (B.S. vom 9. März 2011); Abs. 4 eingefügt durch Art. 2 des G. (I) vom 30. Juli 2013 (B.S. vom 30. August 2013) und abgeändert durch Art. 692 des G. vom 13. März 2016 (B.S. vom 23. März 2016, Err. vom 8. April 2016); Abs. 5 bis 7 eingefügt durch Art. 2 des G. (I) vom 30. Juli 2013 (B.S. vom 30. August 2013)]
Art. 141
Ausführungserlasse

[Die Königlichen Erlasse zur Ausführung des vorliegenden Gesetzes ergehen auf gemeinsamen Vorschlag des Ministers der Justiz und des für Versicherungen zuständigen Ministers.]

Die Königlichen Erlasse zur Ausführung der Artikel 8, 44, 96, 104, 114 bis 116 und 137 ergehen jedoch auf alleinigen Vorschlag des Ministers der Wirtschaftsangelegen​heiten.


[…]


[Außerdem ergehen die im Ministerrat beratenen Königlichen Erlasse zur Ausführung von Artikel 2 § 3 des vorliegenden Gesetzes auf gemeinsamen Vorschlag des Ministers der Justiz, des für Versicherungen zuständigen Ministers und des Ministers der Sozialen Angelegenheiten.]

[Art. 141 Abs. 1 ersetzt durch Art. 43 des G. (I) vom 26. April 2010 (B.S. vom 28. Mai 2010); frühere Absatz 3 eingefügt durch Art. 17 des G. vom 21. Januar 2010 (B.S. vom 3. Februar 2010), selbst aufgehoben durch Art. 342 des G. vom 4. April 2014 (B.S. vom 30. April 2014); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 44 des G. (I) vom 26. April 2010 (B.S. vom 28. Mai 2010)]
Art. 142
Abänderung von Buch I Titel X des Handelsgesetzbuches

Artikel 3 von Buch I Titel X des Handelsgesetzbuches wird durch folgenden Absatz ergänzt:


"Sie sind nicht anwendbar auf Versicherungen, die unter das Gesetz vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag fallen."

Art. 143
Abänderung von Buch II Titel VI des Handelsgesetzbuches

In Artikel 191 von Buch II Titel VI des Handelsgesetzbuches wird der Satzteil "unbeschadet der Bestimmungen von Buch I, die sich auf Lebensversicherungen beziehen" durch den Satzteil "unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Land​versicherungsvertrag, sofern dieses Gesetz sich auf Personenversicherungen bezieht" ersetzt.

Art. 144
Abänderung von Buch II Titel X des Handelsgesetzbuches

In Artikel 276 von Buch II Titel X des Handelsgesetzbuches wird der Satzteil "unbeschadet der Bestimmungen von Buch I, die sich auf Lebensversicherungen beziehen" durch den Satzteil "unbeschadet der Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Land​versicherungsvertrag, sofern dieses Gesetz sich auf Personenversicherungen bezieht" ersetzt.

Art. 145
Abänderung des Hypothekengesetzes vom 16. Dezember 1851

Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 1851 über die Revision der Hypothekenordnung wird durch folgende Bestimmung ersetzt:


"Artikel 10 - Unter Vorbehalt von Artikel 58 des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag wird jegliche Entschädigung, die aufgrund des Verlustes, der Beschädigung oder des Wertverlustes des mit einem Vorrecht oder einer Hypothek belasteten Gutes von Dritten geschuldet wird, für die Begleichung der bevorrechtigten Schuldforderungen oder Hypothekenforderungen gemäß ihrem jeweiligen Rang benutzt, wenn die Dritten diese Entschädigung nicht für die Wiederherstellung dieses Gutes verwenden."
Art. 146
Abänderung des Gesetzes vom 9. Juli 1975

über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen

In Artikel 11 des Gesetzes vom 9. Juli 1975 über die Kontrolle der Versicherungs​unternehmen wird vor Absatz 1 folgende Bestimmung eingefügt:


"Die Versicherungsvereinigungen auf Gegenseitigkeit besitzen Rechtspersönlichkeit. Diese wird ihnen ab dem Tag, an dem ihre Satzungen auf die nachstehend vorgeschriebene Art und Weise veröffentlicht werden, zuerkannt."

Art. 147
Aufhebungsbestimmungen

Es werden aufgehoben:


1.
Titel XI von Buch I des Handelsgesetzbuches, der im Gesetz vom 11. Juni 1874 enthalten ist, durch das Gesetz vom 14. Juli 1976 abgeändert worden ist und die Artikel 33 bis 43 umfasst,


2.
das Gesetz vom 26. Dezember 1906 zur Unterdrückung der Versicherung gegen Kindersterblichkeit,


3.
Artikel 20 Nr. 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 1851 über die Revision der Hypothekenordnung, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Mai 1937.

Art. 148
Übergangsbestimmungen

§ 1 - Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sind für die vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossenen Versicherungsverträge erst ab dem Tag anwendbar, an dem diese Verträge abgeändert, erneuert, verlängert oder umgewandelt werden.


§ 2 - Die in § 1 erwähnten Verträge, die weder abgeändert noch erneuert noch verlängert noch umgewandelt worden sind, unterliegen vorliegendem Gesetz ab dem ersten Tag des fünfundzwanzigsten Monats nach dem Monat der Veröffentlichung des Gesetzes.


§ 3 - Auf laufende Lebensversicherungsverträge sind die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes ab Inkrafttreten des Gesetzes anwendbar.


§ 4 - Artikel 30 des vorliegenden Gesetzes ist ab seinem Inkrafttreten auf die laufenden Verträge anwendbar. Abänderungen, die aus der Anpassung der laufenden Verträge an vorliegendes Gesetz hervorgehen, können die Kündigung des Vertrags nicht rechtfertigen.
Art. 149
Inkrafttreten

Der König legt das Datum des Inkrafttretens jeder der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes fest.
